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Antrag 
 

auf Gewährung eines Zuschusses durch die Stadt Sindelfingen für die Durch-
führung eines Streuobstpädagogik Programms 
 
Hiermit beantragen wir einen Zuschuss: 
 
Antragstellerin/Antragsteller  
(Institution):   __________________________________________________ 
 
Ansprechpartner:  __________________________________________________ 
 
Straße:   __________________________________________________ 
 
PLZ/Wohnort:   __________________________________________________ 
 
Telefonnummer:  __________________________________________________ 
 
Bankname:   __________________________________________________ 
 
IBAN:    __________________________________________________ 
 
BIC:    __________________________________________________ 
 
Gemarkung:     ☐Sindelfingen ☐Darmsheim  ☐Maichingen 
 
Gesamtkosten Maßnahme €:  _____________________________________________ 
 
Andere Förderungen (z. B. LRA) €:  _____________________________________________ 
(Der Eigenanteil von Schulen kann nur gefördert werden, wenn die Förderung des Landkrei-
ses in Anspruch genommen wird oder nicht zur Verfügung steht) 
 
Eigenanteil der Institution €:  _____________________________________________ 
  
Beantragte Förderung  
(75 % des Eigenanteils):  _____________________________________________ 
 
Der Antrag mit Originalrechnung kann bei der Stadtverwaltung oder den Bezirksämtern 
Darmsheim und Maichingen abgegeben werden (Unterschrift auf der Rückseite nicht 
vergessen). Er kann auch an die Stadt Sindelfingen gesandt werden:  
 
Stadt Sindelfingen, Amt für Grün und Umwelt, Abteilung Umweltschutz und Land-
schaftsplanung, Postfach 180, 71043 Sindelfingen  
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Stadt Sindelfingen, Frau Rommel,  
umwelt@sindelfingen.de oder Telefonnummer 07031 – 94 750.  
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Richtlinien der Stadt Sindelfingen für die Förderung der Streuobstpädagogik  
 
1. Die Stadt Sindelfingen fördert in Sindelfingen, Darmsheim und Maichingen die Durch-

führung von streuobstpädagogischen Modulen und Programmen. 
 

2. Diesen Zuschuss erhalten Kindergärten, Schulen und Kindertagesstätten. 
 

3. Gefördert werden streuobstpädagogische Module und Programme, die durch Streu-
obstpädagogen/innen durchgeführt werden. 
 

4. Es wird maximal der durch das Landratsamt geförderte Stundensatz (derzeit 30,00 € 
Stand 27.09.2016) gefördert. 
 

5. Der Antrag muss spätestens bis zum 15.12. des Jahres bei der Stadt Sindelfingen 
eingegangen sein. Später eingegangene Anträge können nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
 

6. Die Originalrechnung muss dem Antrag beigelegt werden.  
 

7. Nicht im Sinne der Richtlinie verwendete Fördermittel sind an die Stadt Sindelfingen 
zurück zu zahlen. 
 

8. Der Zuschuss beträgt 75 % des Eigenanteils der Institution (Arbeitskosten und 
Material). Die maximale Fördersumme pro Gruppe bzw. Klasse / Jahr beträgt 
600 €. 
 

Erklärung der Antragstellerin / des Antragstellers und des/der Durchführenden: 
 
Streuobstpädagoge/in (Name): ___________________________________________ 
 
hat an folgenden Tagen und Uhrzeiten folgende Streuobstinhalte vermittelt: 
 

Datum  Dauer Inhalt 
                       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Gesamtstunden   
 
Teilnehmer (Anzahl und Alter): ____________________________________________ 
 
Wir bestätigen hiermit die Durchführung der oben aufgelisteten Inhalte. Andere Förderungen 
wurden aufgelistet. Uns ist bekannt, dass falsche Angaben strafbar sind und der Zuschuss 
dann zurückgefordert wird. 
Ort, Datum    Unterschrift (Institution)     
 
Ich bestätige hiermit den Betrag erhalten zu haben und die oben aufgeführten Inhalte durch-
geführt zu haben. 
Ort, Datum    Unterschrift (Streuobstp.)     
 


